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Anfrage 
 

Gebührenerhebung Gartengrundstücke Hagenower Straße 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! 
 
Nach mir vorliegenden Informationen hat das ZGM infolge eines Eigentümerwech-
sels 2015 die Verwaltung von Gartenflächen an der Hagenower Straße übernommen 
und die öffentlichen Lasten seit 2016 gezahlt. Ende des Jahres 2017 erhielten die 
Nutzer der Gartengrundstücke (keine Kleingärten) dann Bescheide über die Zahlung 
von Grundsteuer B in 2016 und 2017, Straßenreinigung in 2016 und 2017, Winter-
dienst in 2016 und 2017 sowie Straßenausbaubeiträge. Vor diesem Hintergrund bitte 
ich um die Beantwortung nachfolgender Fragen. 
 

1) Was ist die jeweilige rechtliche Grundlage für die Erhebung der oben ange-
führten Gebühren durch das ZGM?  
 

2) Wie begründet die Verwaltung die rückwirkende Erhebung der oben angeführ-
ten Gebühren für 2 Jahre?   

 
3) Inwieweit ist insbesondere die Erhebung von Gebühren für die Straßenreini-

gung und den Winterdienst zulässig, wenn keine Zuwegung von der Ha-
genower Straße zum jeweiligen Grundstück existiert?  
 

4) Um wie viele Gartengrundstücke geht es insgesamt und wie gestaltet sich die    
Höhe der nacherhobenen Beträge?  
(bitte jeweils den niedrigsten und den höchsten Betrag, sowie den Durch-
schnitt über alle betroffenen Gartengrundstücke  

      angeben)  
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
Henning Foerster  
Fraktionsvorsitzender DIE LINKE 






